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Stadtplanung Nord 
 
Stadtteil: Nordstadt 
 
Geltungsbereich: 
Der Geltungsbereich umfasst die Fläche des 
Durchführungsplanes Nr. 90. Er wird im Nor-
den durch die Kopernikusstraße, im Westen 
durch den Engelbosteler Damm begrenzt. Die 
südliche Grenze bildet die Gustav-Adolf-
Straße. Im Osten wird der Geltungsbereich 
durch die östlichen Grenzen der Grundstücke 
Weidendamm 6 bis 30B (gerade) und Sand-
straße 2 und 3 begrenzt.  


